
Mietzinsen 2012 gültig 01.09.11 bis 31.08.12

Miete in € Hardenbergstraße Joseph- Joachim- Konzertsaal

ehem. Bundesallee

a) Grundmietzins insg. 5 Stunden

aa) Konzertsaal, Hardenbergstraße

Eintrittspreisen bis zu

5,00 € 1.900,00 €

15,00 € 2.325,00 €

25,00 € 2.700,00 €

35,00 € 3.025,00 €

45,00 € 3.300,00 €

55,00 € 3.525,00 €

über 55,00 € 3.700,00 €

ab) Joseph-Joachim-Konzertsaal

Eintrittspreisen bis zu

7,50 € 790,00 €

12,50 € 870,00 €

17,50 € 940,00 €

22,50 € 1.000,00 €

über 22,50 € 1.050,00 €

b) Proben

ba) Hardenbergstraße

I.)
 wie aa)

II.)

240,00 €

jede weitere angefangene Stunde 68,00 €

III.)

360,00 €

jede weitere angefangene Stunde 102,00 €

IV.)

485,00 €

jede weitere angefangene Stunde 138,00 €

V.)

frei

Zwischensumme:

öffentliche Proben

nicht öffentliche Probe

bis zu 3 Stunden

Mo.- Fr. zwischen 8- 18 Uhr

nicht öffentliche Probe

bis zu 3 Stunden

an Wochenenden und Feiertagen

zwischen 8- 18 Uhr

nicht öffentliche Abendprobe

bis zu 3 Stunden zwischen 18- 23 Uhr

für Anspielproben, die frühstens 90 

Minuten vor einem Konzert beginnt und 

spätenstens 30 Minuten vor dem 

Konzert beendet sind

     Universität der Künste  

Der Mietzins beträgt ohne Umsatzsteuer für die Konzertsäle mit den jeweils erforderlichen Nebenräumen

(ausschließlich der beleuchtungstechnischen Sonderausstattungen und der Studioräume und -anlagen) in

spielfertigem Zustand:



Miete in € Hardenbergstraße Joseph- Joachim- Konzertsaal

ehem. Bundesallee

Übertrag:

bb) Joseph-Joachim-Konzertsaal

I.)
öffentliche wie ab)

II.)

138,00 €

jede weitere angefangene Stunde 41,00 €

III.)

204,00 €

jede weitere angefangene Stunde 61,00 €

IV.)

275,00 €

jede weitere angefangene Stunde 82,00 €

V.)

frei

c)

Konzertflügen "Steinway" Typ D 310,00 €

Flügel "Bechstein" Typ E 210,00 €

Pauken pro Stück 80,00 €

Summe der Positionen

zzgl. 19% USt

Gesamt

Ein einmaliges Stimmen ist eingeschlossen. Weiteres Stimmen oder sonstige Wartungskosten muß der Mieter übernehmen. Die

Instrumente werden zu den Proben im vertraglich vereinbarten Umfang und ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt, wenn sie für

die Veranstaltung gemietet worden sind.

nicht öffentliche Abendprobe

bis zu 3 Stunden zwischen 18- 23 Uhr

für Anspielproben, die frühstens 90

Minuten vor einem Konzert beginnt und

spätenstens 30 Minuten vor dem

Konzert beendet sind

für die Benutzung von 

Instrumenten

nicht öffentliche Probe

bis zu 3 Stunden

Mo.- Fr. zwischen 8- 18 Uhr

nicht öffentliche Probe

bis zu 3 Stunden

an Wochenenden und Feiertagen

zwischen 8- 18 Uhr


